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1 Vorbemerkung 
 
In seiner öffentlichen Sitzung am 29.02.2024 hat der Gemeinderat den Beschluss zur 
öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Gewerbegebiet Aidlingen, Neufassung 
2. Änderung“ gefasst. Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB fand statt in der Zeit 
vom 07.03.2024 bis 12.04.2024, um die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB einzuholen. 
 
Grundlage war der Bebauungsplanentwurf in Plan und Text vom 26.06.2023 / 29.02.2024. 
Über die Stellungnahmen ist in öffentlicher Sitzung zu beraten und in der Abwägung gemäß 
§ 1 Abs. 7 BauGB sind die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. 
 
Es folgt eine Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen, die Stellungnahmen im 
Original und die Beschlussvorschläge. 
 
Im Zeitraum der Auslegung wurde keine Private Stellungnahmen abgegeben. 
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2 Beteiligte Träger öffentlicher Belange im Bebauungsplanverfahren  
 „Gewerbegebiet Aidlingen, Neufassung 2. Änderung“ Gemeinde Aidlingen 
 
Folgende Behörden wurden um Stellungnahme gebeten. Eingegangene Anregungen sind 
hervorgehoben.  
 
 
 

Nr. 1 Regierungspräsidium Freiburg - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Nr. 2 Landratsamt Böblingen 

Nr. 3 Regierungspräsidium Stuttgart 

Nr. 4 Verband Region Stuttgart 

Nr. 5 Vermögen und Bau Baden Württemberg 

Nr. 6 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Regionalbereich Süd 

Nr. 7 Handwerkskammer Region Stuttgart 

Nr. 8 Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 

Nr. 9 Kreispolizeibehörde Landratsamt Böblingen 

Nr. 10 Gemeinde Grafenau 

Nr. 11 Stadt Sindelfingen 

Nr. 12 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. Arbeitskreis Böblingen 

Nr. 13 DB Immobilien Region Südwest 

Nr. 14 DB Regio Bus Baden-Württemberg 

Nr. 15 Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen 

Nr. 16 Deutsche Glasfaser Holding GmbH 

Nr. 17 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Nr. 18 Netze BW GmbH 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss vom 29.02.2024: 
Geotechnik 
Die Hinweise zur Geotechnik werden in den Textteil des Bebauungsplans 
aufgenommen. 
 
Grundwasser 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der 
Beschluss vom 29.02.2024 wird bestätigt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baurecht 
Der Passus zu Ordnungswidrigkeiten ist im Satzungstext zum 
Bebauungsplan enthalten. Zusätzlich wird dieser im Textteil unter dem 
Punkt örtliche Bauvorschriften eingefügt. 
 
Die Rechtsgrundlagen sind auf dem aktuellen Stand. 
 



 

5 
 

Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Immissionsschutz 
Die Hinweise im Schallgutachten unter Punkt 3.4 wurden in die Hinweise 
des Textteils des Bebauungsplans übernommen. 
 
 
 
 
 
Naturschutz 
Die Hinweise des Naturschutzes betreffen den Vollzug und werden im Zuge 
der weiteren Planung berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
Landwirtschaft 
Kenntnisnahme. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Forsten 
Im Bebauungsplan wurden entsprechende Festsetzungen unter II. A. 10 
(Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen 
äußere Einwirkungen erforderlich sind) bezüglich des Waldabstands 
getroffen. Anhand der aktuell vorliegenden Pläne der Architektur lässt sich 
ableiten, dass der Waldabstand bereits zu großen Teilen berücksichtigt ist. 
Die Bereiche, welche sich nur im geringen Maß innerhalb des Waldabstands 
befinden, entsprechen untergeordneten Bauteile. Nach Prüfung der 
Gegebenheiten ist die Veränderung der Baugrenze nicht notwendig. 
 
 
 
 
 
Wasserwirtschaft 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Anregung des Baurechtsamt, den Passus zu den Ordnungswidrigkeiten in 
Textteil zu übernehmen, wird insofern gefolgt, das dieser unter dem Punkt 
örtliche Bauvorschriften eingefügt wird. Der Anregung des Bereichs 
Forsten, die Baugrenze zurückzunehmen wird nicht gefolgt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raumordnung: 
Nach dem erfolgreichen Verfahren zur Zielabweichung, welches die 
Abweichung vom Plansatz (PS) 3.3.7.2 (Z) S. 2 Integrationsgebot zum Ziel 
hatte, wurde am 28.05.2024 der Bescheid zur Zulassung durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart übermittelt. Somit kann festgehalten 
werden, dass der Bebauungsplan gegen keine raumordnerischen Vorgaben 
verstößt.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Durch positive Beendigung des Zielabweichungsverfahren bestehen keine 
raumordnerischen Bedenken. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nach dem erfolgreichen Verfahren zur Zielabweichung, welches die 
Abweichung vom Plansatz (PS) 3.3.7.2 (Z) S. 2 Integrationsgebot zum Ziel 
hatte, wurde am 28.05.2024 der Bescheid zur Zulassung durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart übermittelt. Somit kann festgehalten 
werden, dass der Bebauungsplan gegen keine raumordnerischen Vorgaben 
verstößt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Durch positive Beendigung des Zielabweichungsverfahren bestehen keine 
raumordnerischen Bedenken. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss vom 29.02.2024:  
Die Bedenken hinsichtlich des Verlusts von Gewerbefläche sind 
nachvollziehbar. Jedoch hat sich der Gemeinderat dafür entschieden, den 
bestehenden Rewe-Markt im Bestand zu halten und nicht eine Fläche in der 
freien Landschaft für eine Neuansiedlung zur Verfügung zu stellen. 
 
Durch die Erhöhung der Verkaufsfläche ist eine geringe Zunahme des 
Verkehrs durch Zulieferung mit Lkw bzw. Kunden mit Pkw natürlich 
verbunden. Jedoch sind die Straßenbreiten ausreichend dimensioniert, um 
diesen Mehrverkehr aufzunehmen. Von einer Verschlechterung der 
bestehenden Situation ist somit nicht auszugehen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der 
Beschluss vom 29.02.2024 wird bestätigt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem erfolgreichen Verfahren zur Zielabweichung, welches die 
Abweichung vom Plansatz (PS) 3.3.7.2 (Z) S. 2 Integrationsgebot zum Ziel 
hatte, wurde am 28.05.2024 der Bescheid zur Zulassung durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart übermittelt. Somit kann festgehalten 
werden, dass der Bebauungsplan gegen keine raumordnerischen Vorgaben 
verstößt. Einschränkungen gegenüber der Stadt Sindelfingen ergeben sich 
somit auch keine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die 
Rechtskraft des Bebauungsplans wird der Stadt Sindelfingen mitgeteilt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag vom 29.02.2024: 
Die Lage der Telekommunikationsleitungen in Form des Lageplans wird 
dem Bauherrn zur Verfügung gestellt.  
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der 
Beschlussvorschlag vom 29.02.2024 wird bestätigt.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme vom 25.08.2023 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Fläche für die Umspannstation wurde im Süden des Bebauungsplan 
übernommen und als Fläche für Ver- und Entsorgung Zweckbestimmung 
Elektrizität / Telekomunikation festgesetzt. Die Lage der Fläche wurde 
bereits mit den NetzeBW und dem Planer des Lebensmittelmarkts 
abgesprochen. Die Ausweisung von Leitungsrechten ist nicht notwendig.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Anregung zur Festsetzung einer Fläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 wird gefolgt. 
Der Anregung, die bestehenden Leitungen über ein Leitungsrecht 
festzusetzen wird nicht zugestimmt.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

18. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


